
Armee im In- und Ausland. Dazu
kommen Spezialaufgaben wie die
Spionage- und Sabotageabwehr
sowie der Schutz des Bundesrates
im Assistenz- oder Aktivdienst.
Die humanitäre und militärische
Minenräumung, die Kampfmittel-
beseitigung sowie das Entschärfen
von unkonventionellen Spreng-
und Brandvorrichtungen vervoll-
ständigen das Portfolio der Militäri-
schen Sicherheit.

Gemäss Bundesverfassung und dem
Bericht USIS IV (Überprüfung des
Systems der inneren Sicherheit) ist
sie zudem als sogenannt professio-
neller Verband befähigt, die zivilen
Behörden auf deren Gesuch hin
nach kurzer Zeit im Rahmen von
subsidiären Aufgaben rasch, kom-
petent und mit einer hohen
Anfangsleistung zu unterstützen.
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Die Militärische
Sicherheit – ein Instrument
der schweizerischen Sicherheitspolitik

Seit dem 1. Januar 2004 führt Briga-
dier Urs Hürlimann, ehemaliger
Kommandant der Zuger Kantons-
polizei, die Militärische Sicherheit.
Die Militärische Sicherheit ist
anlässlich der Armeereform XXI
aus dem ehemaligen Festungs-
wachtkorps und der Militärischen
Sicherheit 95 entstanden. Sie ist als
grosser Verband der Teilstreitkraft
HEER unterstellt. Heute beschäftigt
sie fast 750 Mitarbeitende mit
verschiedenen Kernkompetenzen.
Zusätzlich zu dieser Berufskompo-
nente (Berufsmilitär) kommen noch
einmal fast 800 Milizangehörige
dazu, die in verschiedenen Forma-
tionen ihre jährlichen Dienstleis-
tungen erbringen, so zuletzt zum
Beispiel im Rahmen der EURO 08.

Unsere Aufgaben und deren
Grundlagen
Die Angehörigen der Militärischen
Sicherheit sind hauptsächlich ihrer
primären Aufgabe nach Artikel 100
des Militärgesetzes verpflichtet. Es
sind dies insbesondere die sicher-
heits-, verkehrs- und kriminalpoli-
zeilichen Aufgaben innerhalb der

Die Militärpolizei – die Polizei der
Armee
Die Militärpolizei (MP) ist auf der
Stufe Armee das Polizeiorgan der
Militärjustiz und deren Untersu-
chungsrichter. Für das Berufsmilitär
in Schulen und Kursen der Armee
sowie die Truppenkommandanten
aller Stufen der Milizverbände ist
sie Beratungs- und Unterstützungs-
organ.
Die Militärpolizei ist schweizweit
auf 4 Regionen verteilt, die sich
wiederum an die schweizerischen
Polizeikonkordate der städtischen
und kantonalen Polizeiorgane
anlehnen. Sie ist im gleichen Masse
innerhalb der Armee tätig wie die
zivile Polizei in den Kantonen.
Spontanhilfe, allgemeine Unterstüt-
zung der zivilen Polizei oder auch
Amtshilfe ist für sie kein Fremd-
wort.

Militärpolizei
Region 2
3000 Bern

Militärpolizei
Region 4
8887 Mels

Militärpolizei
Region 3
6061 Sarnen

Région police
militaire 1
1530 Payerne
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